
Es gibt folgende Möglichkeiten die Stimme abzugeben: 

 

Briefliche Stimmabgabe 
Wie wird brieflich abgestimmt? 

1. Füllen Sie die Stimm-/Wahlzettel aus und verschliessen Sie diese im beigefügten Stimmkuvert 

oder in einem privaten, neutralen Kuvert. (Stimmzettel bitte abtrennen und nicht falten) 

2. Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis. Ohne Unterschrift ist die Stimmabgabe ungültig. 

3. Legen Sie das Stimmkuvert oder das private, neutrale Kuvert mit den Stimmzetteln und den 

unterschriebenen Stimmrechtsausweis in das Zustellkuvert mit dem Sie das Abstimmungs-

material erhalten haben. (Oder in ein mit dem Vermerk «Briefliche Stimmabgabe» versehenes, 

privates Rücksendekuvert.) 

4. Das Zustellkuvert ist in der Folge entweder der Post zu übergeben oder in den Briefkasten der 

Gemeindeverwaltung einzuwerfen.  

 

Stimmabgabe an der Urne 
Wie kann ich meine Stimme an der Urne abgeben? 

1. Füllen Sie die Stimm-/Wahlzettel aus 

2. Zusammen mit dem Stimmrechtsausweis (muss nicht unterschrieben sein) können die 

ausgefüllten Stimm-/Wahlzettel an folgenden Wochentagen, in der Woche vor dem Wahl- und 

Abstimmungssonntag, bei der Gemeindeverwaltung Lantsch/Lenz in die Urne geworfen 

werden: 

• Freitag, 08.30 - 11.00 Uhr  

• Sonntag, 09.30 – 10.00 Uhr 

3. Die abstimmende Person muss die Stimm-/Wahlzettel persönlich einwerfen. 

 

 


